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Das Kreisblatt erscheint Freitags; es kostet
für den Monat bei der Post 0,50 Goldmark.
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Jnserate werden bis Donnerstag mittag in
der Geschäftsstelle angenommen —- Preis für
die fünfgespaltene Petitzeile 10 Goldpfennige,-
für außerhalb des Kreises Oels Wohnende

15 Goldpfennige.

elser Kreisblatt

« Druck und Verlag
A. Ludwigs Bnchdruckerei Rothe, Politt & Co.
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I in Oels.

 
für. 31.

Amtlich

Oels, den 11. Juli 1924. 62. Jahrgang.

er Teil.
A. Bekanntmachungen des Landrats.

Arbeitgeber, meldet jeden Bedarf von Arbeitskräften bei
dem zuständigen öffentlichen Arbeitsnachweis des Kreises Oels,
Kronprinzenstraße 10, Kreishaus 2. Eingang, an.

Gefchäftsstunden für den öffentlichen Verkehr:
Wserltags von 8——12 Uhr vormittags

3——6 Uhr nachimit-tags.

L. I. 4018 . Oels, den 8. Juli 1924.
Schöffeu- und Geschworenenlisten.

Unter Hinweis auf § 36 des Gerichtsverfassungsgesetzes
vom 17. Januar 1877 — in der Fassung der Bekanntmachung
vom 22. März 1924 RGBI. I S. 299 — werden die Guts- und
Gemeindevorstände hierdurch angewiesen, mit der Anfertigung
der Urlisten der zum Schöfsen- und Geschworenenamte zu be-
rufenden Personen alsbald zu beginnen.

Die Urliste ist nach dem in der Kreisblattdruckerei (Loko-
motive an der Oder, Oels) erhältlichen Formular aufzustellen.
Frauen sind darin mit aufzunehmen. (RG. v. 25. 4. 22, RGBL
S. 465). Die Spalte 6 ist aber erst nach der Auslegung der
Urliste auszufüllen; sie ist für alle erforderlich erscheinenden
Bemerkungen, namentlich über eingegangene Einsprüche und
über das Vorhandensein Von Ablehnungsgründen (g 35 des
Ger.-Vers.-Ges.) bestimmt. Welche Personen in die Liste nicht
auszunehmen sind, ist aus den unt-en abgedruckten §§ 32 bis 34
des vorgenannten Gesetzes ersichtlich. Dagegen sind diejenigen
Personen, die ablehnen dürfen (g 35 a. a. O.), in die Listen
m it aufzunehmen.

Die Urliste ist eine Woche lang zu jedermanns Einsicht
auszulegen, nachdem vorher die Zeit und der Ort der Aus-
legung in ortsüblicher Weise bekanntgemacht worden ist.

Gegen die Richtigkeit der Urliste kann innerhalb der ein-
wöchigen Frist schriftlich oder zu Protokoll Einspruch erhoben
werden. Nach Ablauf der Einspruchsfrist haben die Guts- und
Gemeindevorsteher die Urliste, nachdem diese mit der vorge-
schriebenen Bescheinigung und dem Dienstsiegel versehen wor-
den ist, nebst den etwa ergangenen Einsprüchen und den ihnen
erforderlich erscheinenden Bemerkungen bestimmt bis zum
15. August 1924 den Amtsgerichten Oels bzw. Bernstadt ein-
zureichen.

Urlisten, die nicht mit dem erforderlichen Attest oder dem.
Dienstsiegel versehen sind, müssen zur Vervollständigung zurück-
gesandt werden. §

31.
Das Amt eines Schöffen ist ein Ehrenamt.

nur von Deutschen versehen Wägen.
Dasselbe- kann

Unfähig zu dem Amte eines Schöffen sind:
Personen, welche die Befähigung infolge strafgerichtlicher
Verurteilung verloren haben;
Personen, gegen welche das Hauptversahren wegen eines
Verbrechens oder Vergehens eröffnet ist; das die Ab-
erkennnng der bürgerlichen Ehrenrechte oder der Fähig-
keit zur Bekleidung öffentlicher Aemter zur Folge haben
ann;

1.

2.  .Personen, welche infolge gerichtli er Anordnung in der
Ver ügung über ihr Vermögen be chränkt sind.

§ 33.
Zu dem Amte eines Schöffen sollen nicht berufen werden:

. Personen, welche zur Zeit der Aufstellung der Urliste das
30. Lebensjahr noch nicht vollendet haben; ,

. Personen, welche zur Zeit der Aufstellung der Urliste den
hWghnsitz in der Gemeinde noch nicht zwei volle Jahre
a en;

. Personen, welche für sich oder ihre Familie Armenuter-
stützung aus öffentlichen Mitteln empfangen oder in den
letzten 3 Jahren, von Aufstellung der Urliste zurück-
gerechnet, empfangen haben;

. Personen, welche wegen geistiger oder körperlicher
brechen zu dem Amte nicht geeignet sind.

§ 34.
Zu dem Amte eines Schösfen sollen ferner nicht berufen

werden:
. Minister;
Mitglieder der Senate der freien Hansestädtez
Reichsbeamte, welche jederzeit einstweilig in den Ruhe-
stand versetzt werden können; '
Staatsbeamte, welche auf Grund der Landesgesetze jeder-
zeit einstweilig in den Ruhestand versetzt werden können;
Richterliche Beamte und Beamte der Staatsanwaltschaft;
Gerichtliche und polizeiliche Vollstreckungsbeamte;
Religionsdiener.
Die Landesgesetze können außer den vorbezeichneten Be-

amten höhere Verwaltungsbeamte bezeichnen, welche zudem
Amte eines Schöffen nicht beqruPIeön werden sollen. "
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Die Berufung zum Amte eines Schösfen dürfen ablehnen:
.Mitglieder einer deutschen gesetzgebenden Versammlung;
Personen, welche in dem letzten Geschäftsjahre die Ver-
pflichtung eines Geschworenen, oder an weni stens fünf
hSiktgsungstagen die Verpflichtung eines SchöfFen erfüllt
a en;

. Aerzte, Krankenpfleger und Hebammen;

. Apotheker, welche keine Gehilfen haben;

. Personen, welche das 65. Lebensjahr zur Zeit der Auf-
stellung der Urliste vollendet haben, oder dasselbe bis zum
Ablaufe des Geschäftsjahres vollendet haben würden; ·

. Personen, welche glaubhaft machen, daß sie den mit der
Ausübung des Amtes verbundenen Aufwand zu tragen
nicht vermögen;
Frauen, welche glaubhaft machen, daß ihnen die Fürsorge
für ihre Familie die Ausübung des Amtes in besonderem
Maße erschwert. -

W. 2248. Oels, den 9. Juli 1924.
Ausbildungslehrgang für Lehrer ländlicher Fosrtbildnngs chulen.

Jn der Zeit vom 6. bis 11. Oktober d. Js. ist wie er ein
methodischer Ausbildungslehrgang für Lehrer ländlicher Fort-
bildungsschulen an der Landwirtschastsschule in Liegnitz unter
Leitung des Schulrats Dr. Kobels in Bunzlau in Aussicht
genommen.

Der Lehrplan kann im Kreiswohlfahrtsamt eingesehen
werden. ·
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An diesen Lehrgängen soll jeder an einer Fortbildungs-
schule unterrichtende Lehrer wenigstens einmal teilgenommen
haben. Es würden daher zunächst solche Lehrer Berücksichtigung
finden können.

Die Schulvorstände und Leiter der ländlichen Fortbil-
dungsschulen ersuche ich, Lehrer die zur Teilnahme an dem
Lehrgange bereit f ind, dem Herrn Kreisschnlrat bis zum 20. Juli
d. Js. namhaft zu machen.

Falls der Lehrgang außerhalb der Schulferien stattfindet,
muß die Stellvertretung des einznbernfendeu Lehrers geregelt
fein. Sie etwa dadurch entstehenden kosten haben die Ge-
meinden zn tragen.

Den Kursnsteilnehmeru ans den Reihen der Volksschic-
lehrer werden folgende Beihilfen gewährt:

1. Verpfleguugskoftenzuschiisse:
je 3 Mark für den ganzen Tag,

'2. Ersatz der Eifenbahnfahrkofthi 4. Klasse
für die Hin- unD Rückreise, bei zufammenlüingenden Kursen
(Ferienkursen) jedoch nur für eine Hin- nnd Rück-reise.

Für Landwegstrecken wird keine Entschädigung gezahlt.
Z der Tagegelder und die Reisekoften werden vom Staat

übernommen, während V3 von der Schulgemeinde zn tragen ist.

O els, den 8. Juli 1924.
Beränderungsanzeigen zur Ausläudserliste.

Jn Abänderung meiner Kreisblaittvserfüsgiung vom 24. Ja-
nuar 1924 —- Seite 22 (Abf. 1) -——— haben- mir die Ortspolizei-
behörden die Verändernngsnachiweisuuigen zur Anständerlifte
künftig pünktlich zum 10. März-, 10. Juni-, 10. September und
10. Dezember jeden Jahres hserznrseichen

Die Veränderungsnachweisung muß die Ausgaben ent-
halten, wie sie in dem mit meiner Kreisblattbekanntinaehinng
vom 22. Juni 1922 —— Seite 132 —- veröffentlichitens Muster
zur Auslsäuderlifte verlangt werden.

311 denjenigen Fällen-, in den-en keine Verändernncgeu seit
sder letzten Meldung eingetreten sind, ist mir Fehlanzeige zu er-
tatten

L. I. 4110.

O e l s,,. den 8. Juli 1924.
Handwerkskannuerbeiträge.

Die 2. Rate der Handiwerkskammerbeiträge ist bis 15. Au-
gust d. J. au die Handwerkskaunner Breslan Postscheckkonto
Breslan 4192. —- abzuführen. Jch ersuche, den gestellten Ter-
min inneznhalxteu, da bei nicht rechtzeitig-er Zahlung- von der
Handwerkskammer eine Mahsngebühsr von 0,50 Mark und ein
Zuschlag von 10 Prozent der zu zahlenden Beiträge- in Ansatz
gebracht wird-

Pf. d. im. d. J b. 11. 6. 192-4 ———— 1Vn15c9 ——-
Anwartfchaft im Sinne des d§ 1234 der Reichsverficherungs-

or nung.
Auf Grund des § 110 Der RVQ (RGBl. 1911 Sk. 5()9)

iibertrege ich die gemäß § 1234 Abs. 2 Der RVQ in der Fas-
sung der Verordnung über »den- Uebsertsritt san-s versichert-tilgs-
freier in versicherungspflichstige Beschäftigung nnd umgekehrt
vom 13. 2. 1924 (RGBl. I S. 62) zu treffen-den Entscheidungen
für die lin Betrieben oder im Dienst einer Gemeinde oder
eines Gemeindieverbsandies Beschsäftigteu auf die Kommnnalauf-
sich-tsbehörden.

Die Entscheidung ist nach den durch die Rundiesrliasse vom
3. . 8. 1922 — IV a I 114 (SJJiBliV-. S 873) — und vom 22. 2.
1.924 —— IV a184 (MBli-V. S. 222) —- mitgeteislten Riehtlsinien
zu treffen.

Jch bemerke, daß die durch Abs. 1 dieses Runderlasfes nnd
den Runderlaiß vom 23. 11. 1912 —- IV a 2738 (MB.lisV. Seite
3.15) — auf die Komm-unalauffichtsbehörden übertragene Befug-
nis sich auch euf Die Entscheidungen »gemäß« § 14 a 1) Abs . 3
des Vers-Ges. f. Angest. und § 1242 a Abs. 3 Der RVQ in der
Fassung der Verordnung vom 13. 2. 1924 erstreckt.
K. 1. 2775. sO-els, den 8. Juli 1924.

ś Vorstehenden Erlaß bringe ich hiermit zur Kenntnis der
Landsgemeinden

Der Vorsitzendc des Kreisausschusfes

IV 6564. Be r l i n W 9, den 4. Juni 1924.
Private gewerbliche Unterrichtskurse.

.. Nach einem Bericht der Abteilung IV des hiesigen Polizei-
prasidiusms hat die ,,Dentsche Organisations- usnd Re-v«isions-
Trenhandgefellschsaft m. b. H.« Berlin ihre Unterrichtstätigkeit
infolge des behördlichen Vorgehens gegen lass unlauttere Ge-
bahren dieser Firma eingestellt» jedoch hat ihr technischer Leiter-,

L. I.

 

 

Der Snmiinenret Rudolf Oehler, unmittelbar darauf unter der

Bezeichnung ,,Deutsche Trenhangd für Steuer und Bilanzwsesen,

Kommanditgesellschaft Oehler & Eo-.« Berlin W, Mieranierft«r. 8
(abgekürzte Bezeichnung ,«,Treula«) ein neu-es gleichaxrtiges
Unternehmen gegriinDet. Er hat »in diese-s fast dass gesamte

interriehtssperfonal der aufgeliisten Abteilung der erstgenannten
Firma übernommen und setzt der-en Tätigkeit anschemend in der
gleichen zweifelhaft-en Weise fort.

Der Minister fiir Handel und Gewerbe
3. A.: gez-. Seefeld

L. 1.4027. Oels-, den« 3. Juli 1924.
Vorsstehenlder Erlaß wird hiermit veröffentlicht
Sollte dass oben genannte Unternehmen versuchen-, Unter-

richtsteilnehmser durch Axt-zeigen usw. zn gewinnen, erwarte ichs
von ten betreffenden Ortspolizeibehörden Nachricht

Berlin, den 28. Juni 1924.
Gemäß Ermächtigung des Herrn Reichsministers des Jn-

ncrn («vsgsl. die Verordnung Nr» 4 v. 8. Marz- 1924 ——- 316512511. l
S. 171. —) verbiete ich auf Grund des § 2 Ql'bf. 31 Der Ver-

ordnung des Herrn Resichspräsidienten vom 28. Februar 1924

-— RGBl I S. 152 —- dass Erscheinen folgender Tages--
zeitnngem
a) »Die Rote Fahne« mit dem Sonderblatt „Sie Rote Fahne
am Monte-g”, «

b) »Die Rote Fahne für die Provinz Brandenburg und die
Lsa.1isitz«,

e) »Die Volkswacht«, Organ der Kommunistischen Partei
Deutschlands für den Bezirk Pommern _

auf Die Dauer von zwei Wochen-, nndzwar vom 29. Juni bis
einschl. 12. Juli 1924.

Zuwiderhandlungeu werden gemäß § 4 der genannt-en Ber-
ordnung beftraft. Gegen das Verbot ist binnen zwei Wochen
vom Tage- der Zuftelluug ab die bei mir asnzubringende Be-
schwerde zulässig, die jedoch keine aufs-chiebensde Wirkung hat.

Der Minister des Innern.
S e v e r. i n g.

Oels, den 8. Juli-. 1924.
Veröffentlicht.

Vf. d. M. d. 3.13. 27. 6. 1924 —- II G 2051 -——
Ausnahme von Versammlungs- und Umzugsverbot.
Mit Rücksicht auf die bevorstehende Wiederkehr die-s Ver-

fassungsstages bestimme ich, daß für Veranstaltung-en zu Ehren-
der Verfassung am 10. und 11. August durch-weg Ausnahmen
von dem durch § 3 Der Verordnung des Reichssprijsideniten vom-
28. Februar 1924 (2111152151. I S. 152) ergangenen Versamm-
lungs- und Umzusgsverbot zu gestatten sind.
11.1.4074. Oels, den 8. Jsulli 1924.

Den vorstehenden Erlaß bring-e ich hiermit den Ortspolizei-
behörden zur Kenntnis und Beachtung-.

Br-eslau, den« 24. Juni 1924.
Sicherstellung von Wasserrechten.

Die Brauerei Saerau, G. m. b. H in Saerasu., Kreis Oels-,
Eisgentümserin der daselbst gelegenen fBiersbraflueresi,, Grundbuch
Band IV Blatt 92, hast den Antrag auf Sich-erstellunigs und Ver-
leihung folgend-er Rechte gestellt:

A. —Sicherstell1msg.: · ·
1. Das Reicht, das Wasser des JE«u-lsiinssbursger Wassers (Elis-

bach) innerhalb Parzelle 281/6 gegenüber Parzseille 285/116
beiDe Kartenblatt 1 Gesmsarkung Saerau —- (Stast. 11 +
87 Der Aufnahme) —- im bisherigen Umfang-e abzuleiten,
mittels einer eisernen Rohrlseitung von 120 mm Lichtweite
nach dem Maschinenbau-s auf Parzelle 281/6 desselben
Kartenblatstes zu leitete und daselbst zum Kühlen der Eise
111afchinenkonrdensatoren zu gebrauchen-;

. das Recht, unterirdische-s Wasser innerhalb Pakrz 287/115
Kartenblastt 1 Gemarknng Sacrau mittels seine-s Brunnens
»von 5,0 m Tiefe im bisherigen Umsfansge zutage zu fördern
mittels einer durch das Flußbett des Juliusburger Wassers
(Stsat. 11 —I— 73 Der Aufnahme) gelegten eisernen Sang--
roshsrleitung von 0,11 m Lichtweite nach der Brauerei euf
Parzelle 281/6 zu leiten und daselbst zu« Brauereiizwecken
zu« gebrauchen nnd zu verbrauchen;

3. dass Reicht, das zum Kühlen der Eiskdsndensartoren inner-
halle Pa rzelle 281./6 Kartenblatt 1 gebraucht-e Wasser in-
nerhalb gleicher Parzelle (S-tat. 11 + 73 Der Aufnahme)
mittels einer-eisernen Rohrleitung von 0,12 m Lichtweite
in das Juliusbursger Wasser wiieder einzusleistem

[
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4. das Recht, die Abswässser der auf Parzelle 281/6 Karten-
bslatst 1 belegenen Brauerei in genug-end gereiniigjtem Zu-
stande durch die offenen Gräben C und D innerhalb Par-
zelle 166/4 desselben Kartenblatstes Dem Vorflsutgraben A
zuzuführen und durch diesen zwischen den Parzesllen 59 unD
88 gegenüber Pairzeslle 287/86 samtlich Kartenblatt 2 Ge-
markung Gslxoickschütz (Stat. 1.9 + 50 Der Aufnahme) im bis-
herigen Umfange in das Juliusburger Wasser einzuleitenk

_ B. Verleihung: __ ·
5 Dass Recht, das Wasser des Juliiissbiurger Wasser-s inner-

halb Parszelle 277/6 gegenüber Parzelle 228/115 bei-de
Kartenblatt 1 Gemarkung Sacrau f(-Stlat. 10 —s— 82 ‚Der Auf-
nahme) mittels leiner Rohrsleitsung von 0,30 m Sichtweite,
Deren Einlaufsohle auf + 120,12 N. N. liegt unD anschlie-
ßen-der Einlaßschlseusse von 0,23 m l. W. bis- zsu 20 l/sec.
nach Bedarf abzuleiten und zum Ausstaii des Eis- bzw
Fisch-teiches innerhalb Parzeslle 277/6 Karten-blatt« 1 Ges-
markung Sacrau zu gebrauchen; . _ .. »

. das Recht, das zum Ausstau des Eis- bzw Fisschstesiches m-
nerhaslb Pairzelle 277/6 Karten-blatt 1 Gemarkung Sacrau
ksebrauchtse Wasser mittels einer thrleitung vsoii 0,30 m
g. W-. und den anschließenden offenen Graben B innerhalb
Parzselle 276/4 des-selben Kasritenblattes dem- Vorflut-
graben A zuzuleisten und durch letzteren zwischen Den Par-
zellen 59 und 88 gegenüber Parzselle 287/6 sämtlich Karten--
blatt 2 Gemarkungv Gslockschütz nach Bedarf in das Julius-
burger Wasser wieder einzuleiten .
Gemäß § 65 des Wassergesetzes vom 7. April 191.3 wird

dieser Antrag mit dem Gemerlen zur öffentlichen Kenntnis ge-
bracht, daß Widersprüche gegen die Sicherstellung- und Ver-
leihung der vorstehend unter A und B. beantragten Rechte und
Ansprüche auf Herstellung und Unterhaltung svon Einrichtungen
oder auf Entschädigung bei dem Amstsvorsteher über- Sacrau
schriftlich in zweifacher Aussertigung oder mündlich zu Proto-
koll anzubringen sind und ferner, daß andere Antrag-e auf Ver-
leihung des Recht-s zu seiner Benutzunng des Wasser.laufs, durch
welche die von der Antragstellerin beabsichtigte Benutzung be-
einträchtigt werden würde, bei demselben Amtsvsorsteher mit den
unter Nr. 2—-——5 der III. Ausführungssanweisung zum Wasser--
gesetz vorgeschriebenen Unterlagen einzureichen sind. ·

Die Frist zur Erhebung von Widersprüchen, zur Anmel-
dung von Ansprüchen und zur Einreichung der letztgenannten
Anträge läuft bis einschließlich 2. August 1924. »

Diejenigen, die innerhalb dieser Frist keinen Widerspruch
gegen die Sicherstellung und Verleihung der beantragten Rechte
erheben, werden hierdurch mit der Verwarnung daraus auf-
merksam gemacht, daß ie ihr Widerspruchs-recht verlieren, daß
ferner nach Ablauf der Frist gestellte Antrage- auf Sicherstellung
oder Verleihung vson Rechten in demselben Verfahren nicht be-
rücksichtigt werden, und daß vom Beginn der Ausübung der
sichergestellten und «verli·eihenen Rechte wegen nachteilige-r Wir-«-
hingen nur noch die im § 82 unD 203 Abs. 2 des Wassergesetzes
bezeichneten Ansprüche geltend gemacht werden können-;

Die Akten und Zeichnungen liegen während der Ein--
Yruchsfrist bei dem Amtsviorsteher über Sacrau während der
— iensststunden zur Einsicht aus-. . _

Sie rechtzeitig gelten-d gemachten Widersprüche usw. wer-den
in seinem noch später asnzusberaumenden Termine- san Ort und
Stelle mündlich erörtert werden. Die Erörterung wird auch im
Falle des Ausbsleibens ein-es Beteiligten stattfinden-.

Der Bezirksausschuß (Verleihungsbehördes).
L. I. 4139. O els» den 9. Juli 1924.

Vorstehenider Antrag aus Verleihung bsz. Sicherstellung
von Wasser-rechten wird hiermit zur allgemeinen Kenntnis ge-
bracht mit dem nochmaligen ausdrücklichen Hinweis-, daß
etwaige Widersprüche schriftlich in zweisacher Ausssertigung bei
dem Herrn Amtsvorsteher über Sacrau bis einschließlich 2. Au-
gust D. J. anzubringen fin-D. Anträge aus Verleihung des
Rechts zu leiner Benutzung des Wassers, durch welsche die von
der Antragsteller-in beabsichtigte Benutzung beeinträchtigt werden
würde, sind ebeiikfalls bei dem Herrn Asmtsvorsteher über Sacrau
mit den unter 2———5 der III. Ausssüihrungssanwiesisssung zum
Wasser-gesetz vom 7. April 1913 vorgeschriebenen Unterlagen bis
einschließlich 2. August d. I. -einzusreichens.

B ressla u, den 24. Juni 19-24.
Sicherstellung von Wasserrechten.

Die Rittersgzutssbesitzerin Elisabeth v. Sch«eli·ha in Zessel,
Kreis Oel.s, Eigentümerin der Katiitscher-Mühle Grundbuch
Band II »Blat:t 44, hat Die Sicherstellung folgen-der Rechte be-
antragt:

1. Das Recht, das Wasser des aus der Gemarkung Pontwitz
kommenden Talentwässerungsgrasbens A, Wasserparzelle 85
und 83 Kartenbslatt 1 Gemarkung Zessel zumi Betriebe der
innerhalb Parzeslle 24., Kartensblatt 1 Giemarkung Zessel an
der K:oil-oii.sie Kaktutschse belegenen Mahl- und Schneide-mühte
im bisherigen Umfange zu gebrauchen.

. Das Recht, Wasser des Betriebsgrabens A mittels ein-es
Sschützeiiswiehirses von 1.,35 m l. W-. dessen Fachtbasum auf
+ 159,37 unD Schüstzenbrettoberskante auf + 159,97 liegt,
durch den anschließenden Freigraben B zwischen den Par-
zellen 35 und 36 Karitenblastt 1 Gemarkung Zessesl an der
sog-. wilden Fischerei im bisherigen Umfange abzuleiten

. Das Recht, das Wasser des Betrrisebsgzrabenis A mittels
eine-r zwischen den Parzellen 24 unD 36 Kartenibslatt 1 Ge-
markiing Zesssel am Mühlteich eingebauten Schleuse von
1,12 m l. W., deren Fachcbaum die Höhe 15-9,08 hat und
deren Schiitzenbrsettoberkante 38 cm über Fachbaum liegt,
durch den anschließenden Flut-graben im bisherigen Um-
faiige abzuleiten

. Das Recht, das durchs den Grab-en B zwischen den Par-
zellen 35 unD_36 Kartenblastt 1 Gemasrkung Zessesl an der
sog. wilden Fischerei abgeleitete Wasser zwischen den Par-
zellen 9a. und 9b Kartenblatt 1' Gemartung Zessel in- Den
Graben A wieder seinzusleiten
Dass Recht, das durch den Flutsgxraben aus dem Graben A
bzw ausdeni Mühlteich innerhalb der Parzelle 2I4 Karten-
blatt 1 Gemarkung Zessel abgeleitete Wasser zwischen den
Parzellen 24 unD 25 an Der Chaussee Oels——N-eumittsel-
wa-lde;, Parzselle 71 Karteiisbslatt 1 Gemarskung Zessel in Den
Graben A wie-der seinzuleiten

. Das Recht-» das Wasser des Betriebsgrabens A mittels
eines Schutzeiiwehrs von 0,80 m l. W. dessen Fachbaum
auf + 159,15. und Schützbsrettoberkante auf + 160,11 liegt
an Der fog. wilden Fischeresi in Stat. 7 + 20 im bisherigen
Umfange zu stauen-.
Dass Recht, das Wasser des Betriebsgrabens A innerhalb
Parzelle 24 Kartenblatt 1 Gemarkung Zessel mittels der
Betriebsschsutze der Mühle von 1,0 m Lichtweite, deren
Fachbaum auf 7f— _158,64 unD Schützsbrettoberbante auf
_—f— 159,34 liegt, im bisherigen Umfange zu stauen.

« Gemaß I 65« des Wasser-gesetzes vom 7. April 1913 wir-d
dieser Antrag _mrt Dem Bemerken zur öffentlichen Kenntnis ge-
bracht, daß Widerspruche gegen Die Sicherstellung der viorstehend
unter 1———7 beantragten Rechte und Ansprüche aus Herstellung
und Unterhaltung von Einrichtungen oder auf Entschädigung-
bei dem Amtsvsorspsteher über Zesssel schriftlich in zweifachesr Aus--
serttgung oder mündlich zu Protokoll anzubringen sind und fer-
ner, daß ander-e Antrage auf Verleihung des Recht-s zu einer
Benutzung des Wassers, durch welch-e die von der Antrasgsstellserin
beabsichtigte Benutzung beeinträchtigt »wer-den würde, bei »dem-
selben Amtsvsorsteher mit den unter Nr. 2—5 III. Ausführungs-
anweisung zum Wassergesetz vorgeschriebenen Unterlagen einzu-
reichen sind.»

Die Frist zur Erhebung von Widersprüchen, zur Anmel-
dung»von»Anspruch·en und zur Einreichung Der letztgenannten
Antragelauft bisemschließltch 2. August 1924.

Drexensrgem die innerhalb dieser Frist keinen Widerspruch
gegen die Sicherstellung Der beantragten Rechte erheben, werben
hierdurch mit der Verwarnung darauf aufmerksam gemacht, daß
He ihr Widerspruchsrecht verlieren, daß ferner nach Aibslaxuf der
s rist gestellte Antrage auf Sicherstellung oder Verleihung von
Rechten in demselben Verfahren nicht berücksichtigt wer-den und
daß vom- Begrnn der Ausubung der sicher-gestellten Rechte wegen
nachteiliger Wirkungen nur noch »die im § 82 unD M Abs. 2
des Wasser-gesetzes bezeichneten Ansprüche gelten-d gemacht
wer-den konnen.
_ Die· Akten und Zeichnungen liegen während der Ein-
spruchsfrist bei Dein Amtsvorsteher übe-r Zessel während der
D«ienststun«den zur Einsicht aus«
» Die rechtzeitig gelten-d gemachten Widersprüche usw-. werden

»in einem» noch spater asnzuberaumeniden Termine an Ort und
Stelle munsdlisch erörtert werdens-. Sie Erörterung wird " auch
im Falle des Aussbleiibens ein es Beteiligten stattfinden

Der Bezirksausschuß (Ver·leihungsbehörde).
L. I. 4138. Oe ls, Iden 10. Juli 1924.

Vorstehender Austrag auf Verleihung bzsw. Sicherstellung
von Wasserrechten wird hiermit zur allgemeinen Kenntnis ge-
bracht mit dem nochmaligen ausdrücklichen Hinweis, dasßi etwaige
Widerspruche schristlich» m zweisacher Ausferitigung bei dem
Herrn Amtsvosrsteher über Zessel bis ein-schl. 2. August D. J.
anzubringen sisnsdz Anträge auf Verleihung des Rechts zu einer
Benutzung des Wassers, durch welche die von der Antragstellerin beabsichtigte Benutzung beeinträchtigt werden würde, sind eben-.
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falls bei dem Herrn Amtsvorstieher übe-r Zessel mit deni unter
2——5 der III. Ausführungsauwieisung zum Wasser-gesetz vom
7. April 1913 vorgeschriebenen Unterlagen bis einschließlich
2. August d.. J. einzureichen '

K. I. 1625. Oels, den 8. Juli 1924.
Einziehung der Kreishundcsteuer für das erste Halbjahr 1.924.

Den Ortsbehördeu gehen in den nächsten Tagen die
Hundesteuerhebelisteu nach Festsetzung der Steuer für das erste
Halbjahr 1924 mit dem Veranlasseu zu, die Listen nach vor-
heriger ortsüblicher Bekanntmaclnmg 8 Tage lang öffentlich
auszulegen. Ueber etwa erhobene Einsprüche ist mir sofort,
spätestens bis zum 30. d. Mts.«zu berichten, damit noch vor
Ablieferung der Hundesteuer Berichtignng der Listen erfolgen
kann· Alle später eingehenden Reklamationeu können im lau-
fenden Halbjahre nicht mehr berücksichtigt werden.

Die Hundesteuer ist von den Hundebefitzern einzuziehen
und nach Abzug von 10 Prozent Hebegebühr bis zum 15. An-
gust er. au das Kreisreelmungsamt hierselbst abznführen.

Die Hebelissten sind mir zum 1. 10. er. zmsüekzureichenx
Zu- und Abgänge sind mir nach wie vor stets unter Ber-

weudung der in der Kreisblattdruckerei hierselbst erhiiltlieheu
Formulare zu melden.

Der Borsitzende des Kreisausschusses

. Oels, den 8. Juli 1.924.
Aus der 9. Umsatzsteuerüberweisuug (9. ils-Rest für Mai
Abschlag für Juni) kommen zur Verteilung:
je Einheit des UuIsatzsteuersehlüssels 1.5 Goldpfennig
Wegen Errechuuug der Höhe der durch das Kreisrechmings-

amt zur Auszahluug gelangenden Beträge seitens der Laudge-
meinden nehme ich auf meine Kreisblattbekanntmachung vom
10. Februar 1924 -—— Seite 33 .___ bezug.

Der Borsitzende des Kreisausschusses.

K. I

und

 

Strafen für Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften kom-
munaler Abgabenordnungen. .

Vf. d. M. des J. und d. Für-Miit vom 20. 6. 1924. — IV St.
230 bYV.11.A 2,892.

Zur Behebuug von Zweifeln bemerken wir, dass die Stra-
feu, die nach § 82 des Kommunalabgabengesetzes §§ 1.7, 3121,
des Kreis- und Provinzialabgabeugesetzes iu Abgabeuordnuugeu
der Gemeinden, Kreise und Provinzen für Zuwiderhandluugeu
gegen die Vorschriften der Ordnungen angedroht werden
können, unter den Begriff der kriminelleu Strafen fallen, was
schon daraus hervorgeht, das; § 82 Abs. 2 des Kommunalab-
gabetrgesetzes und § 17 Abs. 2 des Kreis- nnd Provinzial-
abgabeiigesetzes hinsichtlich des Eintritts der Rechtskraft dieser
Strafen auf § 459 der Strafprozessordnmig Bezug nehmen.

Nach Artikel 1 und 3 in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 1
der Verordnung über Vermögensstrafeu und Buszen vom 6. 2.
1.924 (RGBl. I Seite 44) beträgt daher das Mindestmasz dieser
Strafen, soweit nicht ein höherer Mindestbetrag angedroht ist
oder wird, 1,—— Gold-mark, dass Höchstmaszi 150 Groldmark

Beröffeutlicht.
K. I. 2611. Oels, den 9. Juli 1924.

Der Vorsitzcude des Kreisausschusscs.

K. VI. 109. Oels, den 8. Juli 1.924.
Schonfrist für die Vorauszahlungen auf die Gewerbesteuer nach

dem Ertrage.
Vf. des M. d. J. u. d. Fin.-Min. vom 17. 6. 1924. -—— IV St.

970 bzw. II A 1. 1422.

Mit Rücksicht darauf, daß die Vorauszahluugen der Ge-
werbesteuer nach dem Ertrage sieh auf die Vormiszahlimgeu
auf die Reiehseinkonunen- und Reichskörperschaftssteuer auf-
bauen nnd für diese durch Art. XVIII § 1 der 2. Stenernot-
verordnuug des Reiches vom 19. 12. 1923 (RGBl. ·l S. 1205)
eine Schonfrist festgesetzt worden ist, bestinunseu wir auf Grund
der §§ 1 -—— Abs-. 3 —- 9 unid 11 der Goldabigsabeusvserordnung
vom 18. 1. 1924 (GS. S. 4()) für die am 1.0. jedes Monats
bzw. am 10. des ersten Monats eines Vierteljahres fälligeu
Vorauszahlungen auf die Gewerbesteuer uaih dem Ertrage eine
Schonfrist von 1 Woche; wird die Vorauszahluug innerhalb
diesedr Woche geleistet, so darf ein Verzugszuschlag nicht erhoben
wer en.

Vorsteheuder Erlaß wird hiermit veröffentlicht
Der Borsitzende des Gewerbesteuerausschusses des Kreises Oels.

W

 

 

O e l s, den 4. Juli 1924.

Revision der Melderegister.

Die Herren Atntsvorsteher ersuche .. ich um Erledigung
meiner Kreisblattverfüxmng vom 7. Marz 1905 Nr» 108 —-——
Seite 39 betreffend Revision der An- nnd Abmelderegtster
der Ortsbehörden bis spätestens 25. Juli d. Js.

L. I. 4011. Oels, den 4. Juli 1924.
Bestellung von Fischereiaufschern. (Erinnerung.

Der größte Teil der Ortspolizeibehörden ist mit dem in
meiner Kreisblattverfiigung vom 24. Mai 1924 — L. I. 3306
-—-- Kreisbl S. 134 — geforderten Bericht ——- Frist 30. Juni -——
im Rückstande. .

Jch ersuche, die erforderliche Auzeige bestimmt bis zum

18. d. Mts. zu erstatten oder vorliegende Antrage auf.Ver-

pflichtung von Fischereiaufsehern mir ungesäumt vorzulegen.

Oe1s, den 10. Juli· 1924..
Ziegenbockkörung

(«2·lumeldung der Böcke.) «

Die Ortsbehörden ersuche ich, bis zum 1. August er. die
Ziegenböcke zur Köruug anzumelden. _ «

Jch weise die Gemeinden darauf hin, daß, falls nicht die

erforderliche Zahl an Böcken von den Ziegenhalteru angetrieldet
werden, die Gemeinden zur Anschaffung von Ziegenbock-en ver-

viflichtet sind. (Vergl. Gesetz vom 1.4. 12. 1920 -—— Kr-e·cstls-. 1.923

Seite 96/97.) Für je 80 Ziegen muß ein Bock vorhanden sein«

Der Borsitzende des Kreisausschusses.

Ose ls, den 7. Juli 1924.

Viehseuchenpolizeilirhe Anordnung.

Die mikroskopische Untersuchung des Gehirns des« am
4. d. M. biei dem Förstier He in r -i eh sin- Sibyllenort geittostetens
Hundes hat das Vsorslieigsen der Tollwut ergeben. .

Zum Schutze gegen die Weiterverbveitsung der Seuche wird
auf Grund der §§ 1.8 ff. des Viehseuehiensgsesetzes vom 26. Junsr

1.909 —- RGBl. S. 519 — und § 114 der Aussfuhrungssvor-
sehriftseu »von-I 7. Dezember 1911 — RGBl 19126. 3 —- mtit

Ermächtigung des Herrn Misnisters für Landwirtschaft, Do-
mäueni nnd Forsten folgen-des bestimmt:

Alle westlich der Ortschaften Iackschjinam Döberle, Senf:
witz, Leuchten, Reisebe, Kritscben. Siißivinkel und Cunersdorf
gelegen-en Orte des Kreises mit ihren Liegensehaften einschließ-
lich der genannt-en Orte bilden einen Sperrbezirk h

Für diesen Spserrbezirk gelten die Besstiimsmunigen meiner
Verfügung vsom 30. April 1924 (Kreiisb·slatits S. 98)«- nusd 22. Mai
1924 (Kreissblatst S. 123). _ ‘

Die Verfügung vom 22. Miai 1924 (Kr-ers«bslatt S. 122)
wird gleichzeitig aufgehoben

"L. I. 4.156.

L. I. 401.6.

K. I. 2842.

L. I. 4105.

Oe sl s, der-v 9. Jkuli 1924.

Wegespersrung
Die unter dein 21. Juni 1924 -—— Kreisblsastt Seite 15-1 —-

verfiigste Spserrpe der Chsausssee vom Bahnhof Gimsmsels Inadehs Ul-
bersdorf Stat. 0,0 bis 1.,9 für den Winkgenvkerkehr wsird bsiss zum
1.9. d. M verlängert.

K. I. 2714. Qels, den 8. Juli 1.924.

_ Eidlich verpflichtet:
A) die Schiedsmäuner:

der Werkmeister G i r k e in Schmarse für den Bezirk 8, der
Apotheker Häring in Sibyllenort fürden Bezirk 14, der
Bauergutsbesitzer Fiebig in Prietzen für den Bezirk 30, der
Stelleubesitzer Ernst Gü nthe r in Stronn für den Bezirk 54.

B) Schiedsmanu-Stellvertreter:
der Gemeindevorsteher Reich in Carlsburg für den Be-

zirk 2, der Schneidermeister Roder in Sibyllenort für den
Bezirk 14, der Kaufmann Reichelt in Jäntsehdorf für den
Bezirk 22, der Hauptlehrer S o m m e r in Allerheiligen für den
Bezirk 46.

Der Vorsitzende des Kreisaussehusses.

K. I. 1.699. Oels, den 30. Juni 1.924.
Der Wirtschaftsvogt Paul Lebe aus Pischkawe ist zum

Waisenrat für die Gutsbezirke Pisehkawe, Raake, Medlitz und
Neuhof b. R. bestellt worden.

Der Vorsitzendc des Kreisaussehusses
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K. I. 2849. O els, den 8. Juli 1924.
Der Stellenbesitzer Karl Wolf aus Schützendorf ist zum

Waisenrat für den Gemeindebezirk Schützendorf

. · Oe l ä, den 10. Juli 1924.
Den Orts-behörden ist von der Industrie- und Handels--

und der kam-mer Brief«-lau ein Fragebsoigxen zur Aufstellung seines- amtl-
Brennereiverwalter Emil Qnakulin sky zum Waiseurat lich-en Industrie- und Handels-adsreßibuschxes der Provinz- Nieder-
für den Gutsbezirk Schützendorf verpflichtet worden.

Der Vorsitzendc des Kreisausschusfes.
c..

am Yandrat

schlOsiselHl zugegangen
· Die Orts-behörden werden ersucht, dieser Bitt-e nachzu-

ko msmien·.

Dr. Unckell

B. Bekanntmachungen anderer Behörden.

K a l t v o r w e rk, den 30. Juni 1924.
Bekanntmachung.

ś Unter den Schweinebeständen des Freistelleubesitzers Robert
Land in Klein Ellguth ist die Rotlaufseuche ausgebrochen

Stallfperre ist angeordnet worden.
Der Amtsvorsteher.

D r a b e.

J·cnkwitz, den 4. Juli- 1924.
. Bachräumung.

ENGEL den 18. IUIT 1924 ist der Döberlebsaich zu räumen.
. .. Este Räumung beginnt früh 7 Uhr. Zkur Arbeit find nur
{luftige Leute« zU stell-en. Den Ansteisnngent des dise Arbeiten-
Ubkr«WU-chenidse1v Landjsäsgereibeamtseu ist unbedingt zu folgen.  

‚(Säue feine Genehmigung darf niemand die Arbeits-strecke ver-
a sen.

Jch verweise auf die Krseissblattverfügung vsosm 3·1. Mai-
1924 Seite 127/28 und ersuche die bsestseilisgtsent Orts-behörden»
den Räumunsgcspflichst-i.»gen von dem Räu«1n«un:gs-t1ermin sofort mit
dem- Bemierkien Kenntniss zu geben-, daß säumisgie Raumusngs-
pflichtige nach der Wsasserpolizseisverordnunsg vom 26. Juli 1923
ein-er « eldstrafe von s10 Goslsdmark osder entsprechender Haft ver-
fallen-, daß außer-dem die Räumung auf ihre- Kostew ausgeführt
und ihnen auch der Schaden zur Last gelegt wird, der »durch
etwaiges nochmalige-s Abslsasssens des- Wasferss und Stillstehensv der
Mühle erwächst.

Der Amtsvosrftehsen
E. Kalkbr«enn·er.
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